
Vorlage der Urkalkulation 

 

Die Urkalkulation zum eingereichten Angebot ist auf Verlangen der Vergabestelle noch vor der 

Auftragserteilung in einem verschlossenen Umschlag vorzulegen. 

Im Falle einer notwendigen Überprüfung der Urkalkulation (z.B. zur Prüfung von Nachträgen) 

wird der Auftragnehmer noch vor der Öffnung des verschlossenen Umschlags in Kenntnis 

gesetzt und erhält die Möglichkeit, bei der Öffnung anwesend zu sein. 


